
Anlage  
zum Runderlass des Finanzministeriums vom 14. Januar 2010, Amtsbl. Schl.-H. S. 195 

Merkblatt  
über die Verschwiegenheitspflicht  

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes  
 

1 Was unterliegt der Verschwiegenheitspflicht? 
Grundsätzlich alle Angelegenheiten, von denen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 
im Dienst oder aus Anlass des Dienstes erfährt.  
 

2 Gegenüber wem besteht die Verschwiegenheitspflicht? 
Die Amtsverschwiegenheit besteht sowohl gegenüber Außenstehenden als auch 
gegenüber Verwaltungsangehörigen.  
 

3 Gibt es Ausnahmen? 
Ja, die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht für  
a. den erforderlichen innerdienstlichen Informationsfluss.  
b. offenkundige Tatsachen, also Angelegenheiten, die allgemein bekannt oder aus 

öffentlich zugänglichen Quellen leicht zu ermitteln sind.  
c. unbedeutende Angelegenheiten, die keiner Geheimhaltung bedürfen (im 
Zweifel entscheidet die oder der Dienstvorgesetzte über die Bedeutungslosigkeit).  
Nicht unter die Verschwiegenheitspflicht fällt außerdem die Mitteilung eines durch 
Tatsachen begründeten Verdachts einer Korruptionsstraftat nach den §§ 331 bis 337 
StGB gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer 
Strafverfolgungsbehörde oder der Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in 
Schleswig-Holstein.  
 

4 Wo ist die Verschwiegenheitspflicht geregelt? 
Für Beamtinnen und Beamte ist die Verschwiegenheitspflicht in § 37 des 
Beamtenstatusgesetzes geregelt, ergänzende Verfahrensbestimmungen sind in § 46 
des Landesbeamtengesetzes enthalten.  
 
Für die Beschäftigten ergibt sich die Verschwiegenheitspflicht aus § 3 Abs. 2 des 
Manteltarifvertrages der Länder (TV-L). Im Interesse einer gleichmäßigen Anwendung 
des Grundsatzes der Amtsverschwiegenheit in der Verwaltung sind die für die 
Beamtinnen und Beamten geltenden Regelungen auf die Beschäftigten sinngemäß 
anzuwenden.  
 

5 Schränken Informationswünsche der Bürgerinnen und Bürger die 
Amtsverschwiegenheit ein?  
Im Grundsatz nein. Es gibt jedoch besondere Regelungen über 
Informationsansprüche der Bürgerinnen und Bürger, z.B. nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz oder dem Umweltinformationsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein. Darin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen die 
Herausgabe von Informationen zu gewähren oder abzulehnen ist.  
 

6 Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht? 
Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht stellt bei Beamtinnen und Beamten 
eine Dienstpflichtverletzung, bei Beschäftigten eine Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten dar. Neben disziplinar- bzw. arbeitsrechtlichen Konsequenzen kann die 
Verletzung der Schweigepflicht auch zu einer Bestrafung nach den Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches führen.  
 

7 Wer hilft bei Fragen weiter? 
Bei Fragen oder Unklarheiten zur Verschwiegenheitspflicht wenden Sie sich bitte an 
Ihre Vorgesetzten oder die für Sie zuständige Personaldienststelle.  

 


